VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG


Ich verpflichte mich hiermit, für Herrn/Frau  

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Geburtsort:  

für die Zeit des Studiums in ....................... / Deutschland für alle im Zusammenhang mit dieser Reise und dem Studium entstehenden Kosten gemäß § 84 Ausländergesetz mindestens in Höhe des jeweiligen Bafög-Satzes aufzukommen. Vom § 84 des Ausländergesetzes habe ich Kenntnis genommen.  

Name:  

Vorname:  

Anschrift:  

Ort und Datum:  

Unterschrift :  

§ 84 Haftung für Lebensunterhalt  

(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung gegenüber verpflichtet hat, die  Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, hat sämtliche öffentliche Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt des Ausländers einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und der Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, auch soweit die Aufwendungen auf einen gesetzlichen Anspruch des Ausländers beruhen.  Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen, sind nicht zu erstatten.  

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform. Sie ist nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vollstreckbar. Der Erstattungsanspruch steht der öffentliche Stelle zu, die die öffentliche Mittel aufgewendet hat.  

(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde über eine Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1.  

(4) Die Ausländerbehörde unterrichtet auf Ersuchen oder, wenn sie Kenntnis von der Aufwendung nach Absatz 1 zu erstattender öffentlicher Mittel erlangt, ohne Ersuchen unverzüglich öffentliche Stelle, der der Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflichtung nach Absatz 1, Satz 1 und erteilt ihr alle für die Geltendmachung und Durchsetzung des Erstattungsanspruches erforderlichen Auskünfte. Der Empfänger darf die Daten nur zum Zwecke der Erstattung der für den Ausländer  aufgewendeten öffentlichen Mittel sowie der Versagung weitere Leistungen verwenden.

